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Sla tt
Bezirke

Horb und Herrenberg.

1838.

23 . October.

Mit Allerhöchster Genehmigung.

Im Verlag der F . W . Vischer ' schen  Buchdruckerei.

Erlasse der Königlichen Bezirks-
Behörden.

Forstamt Altcnstaig.
Altenstaig . sHolzVerkäufe .^ Am
Montag den 29 . Oktober d . I.

Morgens 8 Uhr
(Zusammenkunft im Enzklösterle)

werden aus dem
Revier Enzklbsterle

Forstort Langenhardt:
13 St . birkene

2 '/«
V2

14
I8 -/4

50
400

tanncne
eichene ^
buchene (
birkene (

Stangen.

Klafter.

Wellen.
tanncne
birkene
tanncne

— DieterSberg
1 Langholzstamm,
2 Sägklötze,

200 Stück tanncne Wellen,
20 -'/i Klafter Brennholz.

— Wanne.
17 St . Nutzholzbuchen,

560 „ Langholzstämme,
25 „ tanncne Stangen,

8 „ buchene ,
14 „ tannene ( Klafter.

3 „ „ Rinden)

1Wellen.

3.

200 St . buchene
10 „ birkene

4000 „ tanncne
Am Dienstag den 30 . Oktober d.

Morgens 8 Uhr
(Zusammenkunft Simmersfeld)

aus dem Revier Simmertfeld.
Distrikt Hagwald.

46 Stück Bauholzstämme vom
50gcr abwärts,

200 „ tannene Sägklötzc.
29 „ buchene 1

Vt„ birkenes Klafter-
25 „ tannene ^

Distrikt Spielberg.
35 Stück Langholzstümme vom

55ger abwärts.
10

— Eeiselhardt.
14

tanncne Klötze.

Langholzstämme mei»
stens 30er u. 40er,

48 , , tannene Sägklötze.
— Buchschollen.

^ 8 Nutzholzbuchen.
Am Mittwoch den 31. Oktoberd. Z.

Morgens 6 Uhr
Zusammenkunft Altenstaig

im Revier Altenstaig
Distrikt Nonnenwald (zunächst an der Nagold .)

1228 St . Langholzstämme,
16 „ Sägklöhe.
59 „ tannene Stangen,
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65 Stück tannene Klafter,'
0100 „ „ Wellen,

2 „ weißtannene Rindcn-
Klastcr

verkauft werden , wozu die KaussLiebha-
ber mit dem Bemerken eingeladen wer¬
den , das r/,o des Revierpreises je am
Tage der Verkaufs -Verhandlung gleich
baar zu bezahlen ist.

Den 19 . Oktober 1838 .
K . Forstamt,

von Seutter.

ForstamL Frcudenstadt.
Freudenstadt,  Revier Schwar¬

zenberg . sHolzVerkauf in Staatswal-
dungen .j Am Donnerstag , Freitag , und
Samstag den 1 . 2 . und 3 . November
d. I . wird in den hienach bezeichneten
Waldungen unter den längst bekannten
Bedingungen nur gegen baare Bezah¬
lung von >/,otel des Revierpreises folgen¬
des Holz im öffentlichen Aufstreich ver¬
kauft :
in der Langenbachshalde 72 Sägklötze.

und 187 dto.
— Dobelhalde , Kehlgrube 603 dto.
— Schönmünz, K12 dto.
— Sulzwald, 224 dto.
— Jmersbach Halde 485 dto.
— Leinkopf 930 dto.
und Stuhlberg 8 buchene

Klötze von 12 bis 30 Fuß lang.
Die Zusammenkunft am ersten Tag

ist Morgens 9 Uhr
zu Schönmünzach , Ort und Zeit der
Zusammenkunft für die nächstfolgende
Verkaufstage werden am Schluß des
Verkaufs am ersten Tag bekannt gemacht
«erden.

Den 19 . Oktober 1838.
K . Forstamt,

Hahn.

Freudenstadt. (Bekanntmachung «)
Alle ForstJnsaßen , welche auf einen

Holzempfang aus den Staatswaldungen
im Jahr 1889 außer dem Aufstreich ab¬
heben , haben ihre Bedürfnisse den Orts¬
vorstehern anzuzeigen und diese werden
sodann die Bedarfslisten nebst den
Bürgschaftsurkunden innerhalb 5 Wochen
an die K . Nevierforster eingeben.

Der Bedarf der Unbemittelten , für
welche die Gemeinden die Bürgschaft
übernehmen , ist abgesondert zu verzeich¬
nen . Die Ortsvorsteher haben dieß als¬
bald bekannt zu machen und sich hiernach
selbst zu achten.

Später eknlaufende HolzbedarfsAn»
zeigen werden , Nothfälle ausgenommen,
nicht berücksichtigt.

Den 17 . Oktober 1838.
K . Forstamt,

Hahn.

Kameralamt Horb.
Horb. (Erhebung der Fruchtgefälle

in Geld betreffend .) Nach der Verfü¬
gung des K . Finanzministeriums vom 13 .
Januar 1835  Reg . Blatt 1835  Nro . 4,
Bl . 32  darf zur Erleichterung der Frucht-
gefällpfiichtigen , wie zur Geschäftsverein¬
fachung , die Bezahlung der kameralamt.
lichen Pacht -, Zehend - und Gültfrüchte
in Geld geschehen, so weit nämlich der
eigene Amtsbedarf und etwaige An¬
weisungen für das Militair re. es gestatten.

In der Regel sind die Geldansäye
für dergleichen Früchte nach dem Durch¬
schnitte der Schrannenpreiße des dem
Ablieferungsorte zunächst gelegenen Frucht¬
markts innerhalb des Vierteljahrs vom
1 . November bis r . Februar zu bestim¬
men , mithin für die auf der linken Seite
des Neckars liegenden Orte die Schranne
von Nagold , für die auf der rechten Seite
des Neckars liegenden Orte die Schranne
von Sulz geltend . Wenn aber dieLie-
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ferungspflichtigen es wünschen, so können
auch die zur Zeit der Übereinkunft mit
den Gefällpflichtigen bestehenden mittleren
Schrannenpreiße angenommen werden.

Wofern auf einer Schranne durch
allzureichliches Maas die Fruchlpreiße
über die Gebühr erhöht werden, so darf
eine angemessene Ermäßigung derselben
bei dem Preisansatze für die Gefällfrüchte
stattfinden.

Auch werden denjenigen Gefällpflich-
tigen, welche nur auf der Tenne abzu.
liefern haben, zum Unterschied gegen die»
jenigen, welche die Früchte frei auf den
Kasten zu liefern schuldig find, verhältniß-
mäßig verminderte Preiße angesetzt.

Das Meßgeld an den Kastenknecht
darf nur von den in Natur gelieferten
Früchten entrichtet werden. Die Liefe-
rungspfiichtige, welche ihre Früchte in
Geld bezahlen« ollen, müßen sich« egen
der Preisbestimmung schriftlich oder, was
schneller zum Zwecke führt, persönlich bei
dem Kameralamt melden, mit Ausschluß
der in eine Trägerei gehörigen Schuldner
in Ansehung deren man einzig mit dem
Gültträger und zwar nur auf das ganze
Quantum unterhandeln kann.

Bereits haben 12 Gemeinden ihren
Wunsch, in Geld bezahlen zu dürfen,
dem Kameralamt schriftlich, und zwar ln
größer» Quantitäten, als das Kameralamt
nach Abzug des eigenen Bedarfs zu
verkaufen hat, angezeigt: keine jenerGe¬
meinden aber hat sich darüber erklärt,
ob sie sich auf die Durchschnittsschran-
nenpreiße vom 1. Novbr. bis 1. Febr.
eknlassen, mithin erst im Februar und
März bezahlen—

oder
ob sie ohne Erwartung dieses Termins
gegen gleich baare Bezahlung einen festen

Kauf abschließen wolle, wobei das Kame¬
ralamt zwar augenblickliche  Bezah¬
lung verlangen könnte, jedoch, wie es bei
Kaufverträgen dieser  Art Handelsbrauch
ist, eine unerstreckliche Borgfrist von 14
Tagen gestatten will.

Es werden daher sowohl die bisher
eingekommenen, als auch die etwaigen noch
einkommende» ähnliche mangelhafte Erklä¬
rungen, als nicht geschehen, angesehen.

Am i Z. November wird das Kame¬
ralamt das AnmeldungsProtokoll eröffnen
und von da an jedem Dienstag und Sam¬
stag Vormittags zu Kaufunterhandlungen
und zu dem Empfang der Gelder bereit
seyn. Der Montag und Freitag Vor¬
mittag sind und bleiben wie bisher Amts¬
und Geldlieferungstage für andere Gegen¬
ständ«.

Das Anmeldungsprotokoll wird bei
jeder Fruchtgattung geschlossen, sobald das
Quantum, welches verkauft werden darf,
angemeldet ist: mithin haben die Ge¬
meinden, welche in ihren Erklärungen
nicht säumig sind, größere Hoffnung an¬
genommen zu werden, als diejenige, welche
in Erwartung wohlfeilerer Preiße mit
ihren Kaufsunterhandlungenzögern.

In diejenige Orte, in welchen das
Kameralamt die Gültfrüchte auf seine
Kosten einziehen und abholen läßt, wird
der Kastenknecht ein kameralamtlicheS
Ausschreiben mit Anzeige der Preiße mit¬
bringen, welche von einzelnen, mit einer
oder der andern Fruchtgattung immer
versehenen Gültpflichtigen bezahlt werden
können. Geschiehst diese Bezahlung nicht
während des Naturaleinzuges im Orte,
so berechnet das Kameralamt nachher den
DurchschnittsPreis der Fruchtschranne
zwischen dem 1. Nov. und 1. Februar.

Bei den Zehentfrüchten und zwar



bei den mehrjährigen Verpachtungen an
Gemeinden, treten in dem Falle, wenn
letztere mit den Naturallieferungen oder
mit den Zahlungen in Geld nicht con-
traktmäßig einhalten, die dießfallsigen
besonderen Bestimmungen der Pachtver¬
träge in Wirkung.

Die Ortsvorsiände haben Vorstehen¬
des den Gemeinden zu eröffnen.

Den so . Oktober 1838.
K. Kameralamt,

M a j er.
Horb . sDie Dachunterhaltungauf

Staatsgebäuden betreffend.^ Die Un¬
terhaltung der Dachbedeckungen mitZie-*
geln die Ausbesserung der Derspatzung,
der Gräthe und Förste, so wie cher Hohl¬
kehlen, die Reinigung der Dächer von
Moos und der Dachrinnen ist nach neuerer
Anordnung nimmer gegen elneAversal-
summe zu verakkordiren, sondern einem
in dem Orte befindlichen Maurermeister
unter der schriftlichen Verpflichtung zur
jederzeitigen guten Unterhaltung der Dä¬
cher gegen Anrechnung seines Verdienstes
zu übertragen.

Der Bewohner oder Nutznießer eines
Gebäudes, welcher zur alsbaldigen Be¬
rufung dieses Handwerksmanns, wenn
etwas an dem Dache fehlt, die Verbind¬
lichkeit hat, hat fich deswegen lediglich an
den bezeichneten Maurermeister zu halten.

Es hat dieser über seine Zeitversäum-
niß und den MaterialienVerbrauch ein
fortlaufendes Register zu führen, in wel¬
ches diese sogleich nach jeder Arbeit
an dem Dache jedes einzelnen Gebäu¬
des, einzutragen und jedesmal der
Vorschrift gemäs, von dem Bewoh¬
ner oder Nutznießer oder Aufseher zu
beurkunden— und womit der Verdienst-
zettel am Schluffe des Jahres zu bele¬
gen ist.

Von dieser Anordnung find die Ze¬
hendscheuern derjenigen Orte ausgenommen
in welchen die Gemeinden den Zehenden
mehrjährig gepachtet und die bauliche
Unterhaltung der Scheuern auf ihre Ko¬
sten übernommen haben.

Es betrifft daher die neuere Anord¬
nung nur diejenige Orte , in welchen
das Kameralamt Pfarrgebäude und nicht
mehr jährig verpachtete Zehendscheuern
besitzt.

Die Sultheißenämter dieser Orte
erhalten nun den Auftrag , einen dort
bürgerlich angeseßcnen Meister oder in
dessen Ermangelung einen ortSansäßigen
Gesellen, indem zu den Verrichtungen,
welche verlangt werden, eine Meister-
Prüfung nicht erforderlich ist, dem.Ka¬
meralamt vorzuschlagen, zuvor aber auch
mit den Herren Pfarrern sich hierüber
zu besprechen, worauf sodann in Anse¬
hung der vorgeschriebenen schriftlichen
Verpflichtung des Maurers das Weitere
erfolgen wird.

Andere Dacharbeiten, wie z. B.
bei Dachumdeckungen, bei Herstellung
von Leistbrüchen, Einziehung neuer Dach¬
sparren, bei der Herstellung von Rinnen
und Blizableitern rc. rc. sind unter der
obenerwähnten Dachunterhaltung nicht
begriffen.

Den so . Oktober 1838.
K. Kameralamt,

M a j er.
Lengenloch,  Oberamts Nagold.

sGeld auszuleihen.j Bel der
Stiftungspflege dahier liegen ge¬
gen gesetzliche Versicherung1.20 fl.

zum Ausleihen parat.
Den 20. Oktober 1808.

Chr. Calmbach.

(Hiezu eine Beilage.)
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